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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.08.2018

Norm

AußStrG 2005 §122 Abs1

Rechtssatz

Das Verfahren über die Bestellung eines Sachwalters ist in jeder Lage einzustellen, wenn das Gericht zu dem Ergebnis

gelangt, dass ein Sachwalter nicht zu bestellen ist. Dabei besteht zum einen keine Verp5ichtung des Gerichts, einen

bestimmten Verfahrensabschnitt abzuwarten, zum anderen hat auch noch der Oberste Gerichtshof eine Einstellung

auszusprechen, wenn er mit der erforderlichen Sicherheit zu dem Ergebnis gelangt, dass die Voraussetzungen für eine

Sachwalterbestellung nicht vorliegen.
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Vgl
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Auch; nur: Das Verfahren über die Bestellung eines Sachwalters ist in jeder Lage einzustellen, wenn das Gericht zu

dem Ergebnis gelangt, dass ein Sachwalter nicht zu bestellen ist. (T1)
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Auch; Beisatz: Das 2. ErwSchG führte – mit Ausnahme des Austausches des Begriffs Sachwalter durch gerichtlicher

Erwachsenenvertreter – inhaltlich keine Veränderung dieser Einstellungsbestimmung herbei. (T2)
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